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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden gemäß § 4 Absatz 2 BauGB                           Bearbeitungsstand: November 2025 
 

lfd. 
Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  
öffentlicher Belange 

Datum der  
Stellung-
nahme 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

1.  Amt für Raumordnung und 
Landesplanung M-V 
Schuhagen 3 
17489 Greifswald 

 Es liegt keine Stellungnahme vor.  

     
2.  Landkreis  

Vorpommern-Greifswald 
Standort Pasewalk 
Postfach 12 42 
17302 Pasewalk 

21.02.2025 
27.02.2025 
18.03.2025 
08.04.2025 
13.11.2025 

Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 
4 Abs. 2 BauGB haben die Fachämter des Landkreises Vorpom-
mern-Greifswald den vorgelegten Entwurf der o.g. Satzung der Ge-
meinde Ahlbeck begutachtet. Ich möchte Sie bitten, die Hinweise, 
Ergänzungen und Auflagen der einzelnen Sachgebiete (SG) bei der 
weiteren Bearbeitung zu berücksichtigen. Sollten Sie Nachfragen 
oder Einwände zu den einzelnen Stellungnahmen haben, wenden 
Sie sich bitte an die jeweiligen Bearbeiter.  
 
1. Rechtsamt  
Die Stellungnahme wird (sobald vorliegend) nachgereicht.  
 
2. Ordnungsamt  
Katastrophenschutz  
Die Stellungnahme wird (sobald vorliegend) nachgereicht.  
 
Abwehrender Brandschutz  
Die Stellungnahme wird (sobald vorliegend) nachgereicht.  
 
3. Straßenverkehrsamt  
Auf Grundlange der eingereichten Unterlagen haben sich keine Ver-
änderungen zu der von uns eingereichten Stellungnahme ergeben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Bauordnung  
Bei den geplanten Maßnahmen sind die bauordnungsrechtlichen 
Belange der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO 
M-V) zu beachten und einzuhalten, insbesondere die § 4 Abs. 2 
LBauO M-V sowie die Belange des vorbeugenden Brandschutzes.  
Die Zu- oder Durchfahrten für die Feuerwehr sowie Aufstell- und 
Bewegungsflächen sind gemäß der „Richtlinie über Flächen für die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. Rechtsamt  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 2. Ordnungsamt 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 3. Straßenverkehrsamt 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Der in der Stellungnahme vom 01.12.2023 mitgeteilte 
Hinweis des Straßenverkehrsamtes zur rechtzeitigen 
Beantragung eventuell notwendiger Einschränkungen 
des Verkehrsraumes bzw. Aufstellung von amtlichen 
Verkehrszeichen wird durch den Investor berücksich-
tigt. Für den Inhalt des Bebauungsplanes ergibt sich 
kein Abwägungsbedarf. 
 
Zu 4. Bauordnung  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahme enthält keine Einwände gegen die 
planungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens, son-
dern formuliert technische Anforderungen, die im Rah-
men der späteren Genehmigung nach Bauordnungs-
recht zu beachten sind. Die Hinweise zum Brandschutz 
und zur Ausführung der Feuerwehrflächen sind 
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lfd. 
Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  
öffentlicher Belange 

Datum der  
Stellung-
nahme 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

Feuerwehr auf Grundstücken“ in der aktuell gültigen Fassung aus-
zuführen und zu unterhalten.  
 
 
 
 
 
 
 
5. Bauplanung  
Die im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgelegten Unterlagen wurden hinsichtlich 
ihrer Übereinstimmung mit den Vorschriften des BauGB und den 
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften geprüft.  
Die städtebaulichen Planungsziele, welche mit der Aufstellung des 
Bebauungsplan Nr. 7/2022 "Solarfeld am Hammergraben" der Ge-
meinde Ahlbeck angestrebt werden, sind nachvollziehbar und wer-
den mitgetragen. Mit dem Beschluss des Bebauungsplanes als Sat-
zung erhält dieser bezüglich seines Inhaltes und seiner Wirkung 
Rechtsnormcharakter. Dem Erforderlichkeitsgrundsatz entspre-
chend müssen die Festsetzungen zur Verwirklichung der Planziele 
objektiv geeignet, zugleich notwendig und auf Rechtsgrundlagen 
abstellbar sein. Die mit dem Erlass der Satzung getroffenen Fest-
setzungsinhalte bilden dabei die Grundlage für weitere zum Vollzug 
des BauGB erforderliche Maßnahmen und werden damit gleicher-
maßen zu einer Verlässlichkeitsgrundlage für Bauherren und Eigen-
tümer. Im weiteren Planverfahren sind folgende Anregungen und 
Bedenken zu beachten. 
 

1. Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um 
einen vorzeitigen Bebauungsplan nach § 8 Abs. 4 BauGB, 
welcher einer Genehmigung nach § 10 Abs. 2 BauGB be-
darf. 

2. Das geplante Vorhaben entspricht nicht dem Landesraum-
entwicklungsprogramms Mecklenburg- Vorpommern vom 
27.05.2016, Pkt. 5.3 Energie. Danach solle Freiflächenpho-
tovoltaikanlagen in einem Streifen von 110 m beiderseits 
von Autobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen er-
richtet werden. Die geplante Photovoltaikanlage erfüllt die-
ses Kriterium nicht, daher besteht im weiteren Verfahren 
Klärungsbedarf. Aus der Begründung (Seite 18) ist zu ent-
nehmen, dass die Gemeinde Ahlbeck ein 

sachgerecht und entsprechen den gesetzlichen Vorga-
ben der LBauO M-V. 
Da die Anforderungen nicht Gegenstand der Bauleit-
planung, sondern der Baugenehmigung sind, erfolgt 
keine unmittelbare Umsetzung im Bebauungsplan. Die 
Gemeinde wird jedoch sicherstellen, dass die Hinweise 
an den Investor weitergegeben werden und die Einhal-
tung im Rahmen der Genehmigungsplanung erfolgt. 
 
Zu 5. Bauplanung 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Die Stellungnahme enthält keine Einwände gegen die 
grundsätzliche Zulässigkeit des Vorhabens, sondern 
formuliert Hinweise zur Genehmigungsbedürftigkeit 
und zur raumordnerischen Einordnung. Diese Hinweise 
wurden im Verfahren bereits berücksichtigt. 
Die Genehmigung nach § 10 Abs. 2 BauGB wird im wei-
teren Verfahrensgang eingeholt. Das Zielabweichungs-
verfahren wurde abgeschlossen und positiv beschie-
den, sodass die Abweichung von den Vorgaben des 
LEP M-V rechtlich zulässig ist. Die Gemeinde hat ihr 
Planungsermessen sachgerecht ausgeübt und die Vo-
raussetzungen für eine rechtssichere Satzung erfüllt. 
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Zielabweichungsverfahren beantragt hat. Das Zielabwei-
chungsverfahren muss vor Satzungsbeschluss abgeschlos-
sen sein.  

 
Zur Planzeichnung:  

1. Die Planzeichen sind übersichtlich und vollständig darzu-
stellen. 

 
 
2. Das dargestellte sonstige Sondergebiet ist gemäß Planzei-

chenverordnung (PlanZV) in der Farbe „Orange mittel“ dar-
zustellen.  

 
3. Es wird empfohlen, die Erschließung innerhalb des Plange-

bietes zu den einzelnen Baufeldern darzustellen.  
 
 
 

4. Die Planzeichnung ist an den relevanten Stellen übersicht-
lich zu vermaßen. Gegebenenfalls ist ein größerer Maßstab 
zu wählen.  
 

5. Die festgesetzten Straßenverkehrsflächen sind zu verma-
ßen.  

6. Die öffentlichen sowie privaten Verkehrsflächen sind ge-
mäß PlanZV in die Planzeichnung aufzunehmen (Planzei-
chen 6.1 sowie 6.3).  

7. Die Flächen für Wald sind in Blaugrün gemäß PlanZV dar-
zustellen. 
 

Zu naturschutzrechtlichen Regelungen:  
1. In der Begründung unter Pkt. 4.3 ist formuliert: „In § 11 

Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BauGB ist ausdrücklich bestimmt, dass 
Gegenstand eines städtebaulichen Vertrages auch die 
Durchführung des Ausgleiches i.S.d. § 1a Abs. 3 BauGB 
sein kann. Der städtebauliche Vertrag setzt insoweit keine 
bauplanungsrechtlichen Festsetzungen voraus, er macht 
sie entbehrlich.“ Diese Annahme ist grundsätzlich falsch. 
Vorliegend soll ein Angebotsbebauungsplan aufgestellt 
werden, das bedeutet, dass es der Gemeinde natürlich 
grundsätzlich freigestellt ist, bereits im Verfahren einen 
städtebaulichen Vertrag abzuschließen, welcher Regelun-
gen trifft. Gegenstand dieser Regelungen kann es auch 

 
 
 
 
Zur Planzeichnung 
Die Planzeichenerklärung ist enthalten und orientiert 
sich an der Planzeichenverordnung (PlanZV). Die ver-
wendeten Zeichen sind vollständig und eindeutig dar-
gestellt. 
Das sonstige Sondergebiet „Stromgewinnung auf Basis 
solarer Strahlungsenergie“ ist gemäß PlanZV darge-
stellt. Die Farbgebung „Orange mittel“ ist in der Plan-
zeichnung verwendet. 
Die Planzeichnung enthält Ein- und Ausfahrten sowie 
Verkehrsflächen. Eine detaillierte Darstellung der Er-
schließung zu einzelnen Baufeldern ist bei einem sons-
tigen Sondergebiet für Photovoltaik jedoch nicht zwin-
gend erforderlich. 
Die Planzeichnung enthält Bemaßungen in Metern. Die 
Maßstabswahl (1:2.500) ist für die Größe des Plange-
biets (ca. 63,4 ha) angemessen. 
 
 
Öffentliche und private Verkehrsflächen sind in der 
Planzeichenerklärung aufgeführt und in der Zeichnung 
enthalten (Zeichen 6.1 und 6.3). 
Die Waldflächen sind gemäß PlanZV in Blaugrün darge-
stellt. 
 
 
Zu naturschutzrechtlichen Regelungen:  
Die Stellungnahme enthält keine Einwände gegen die 
grundsätzliche Zulässigkeit des Vorhabens, sondern 
kritisiert eine rechtlich unzutreffende Formulierung in 
der Begründung des Bebauungsplans. Diese Kritik ist 
sachlich und rechtlich zutreffend und wird im Rahmen 
der Überarbeitung der Planunterlagen berücksichtigt 
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lfd. 
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Behörde und Sonstige Träger  
öffentlicher Belange 
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Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

sein, dass ein Vorhabenträger sich zur Durchführung der 
Ausgleichsmaßnahmen, sowohl intern als auch extern, ver-
pflichtet, diese müssen jedoch im Bebauungsplan festge-
setzt werden, sofern es sich um Maßnahmen innerhalb des 
Geltungsbereiches handelt. Anders als der Durchführungs-
vertrag im Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes kann der städtebauliche Vertrag im Rahmen eines 
Angebotsbebauungsplanes keinen Festsetzungscharakter 
entfalten. 

2. CEF-Maßnahmen sind zeitlich vorgezogene Ausgleichsmaß-
nahmen zum Artenschutz, die vor einem Eingriff in direkter 
funktionaler Beziehung durchgeführt werden. Sie setzen 
direkt am betroffenen Bestand der geschützten Arten an 
und sollen die Lebensstätte (Habitat) für die betroffene Po-
pulation in Qualität und Quantität erhalten. Die gesetzliche 
Grundlage für CEF- Maßnahmen ergibt sich aus § 44 Abs. 
5 i. V. m. § 15 Bundesnaturschutzgesetz (Eingriffsrege-
lung). Die im Umweltbericht genannten CEF-Maßnahmen 
sind nachrichtlich auf die Planzeichnung zu übernehmen.  

3. Der Eingriff kann nicht innerhalb der Geltungsbereiches des 
o.g. Bebauungsplanes ausgeglichen werden. Es sind ex-
terne Ausgleichsmaßnahme vorgesehen. Für alle externen 
Maßnahmen sind die vollständigen Lagedaten anzugeben. 
Ich weise in Bezug auf die geplanten externen Ausgleichs-
maßnahmen vorsorglich daraufhin, dass die Flächenver-
fügbarkeit nachzuweisen ist, sofern die Gemeinde nicht 
Flächeneigentümer ist. Festsetzungen außerhalb des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes können nicht getrof-
fen werden. Gem. § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB können aber 
anstelle von Darstellungen und Festsetzungen von Aus-
gleichmaßnahmen auch vertragliche Vereinbarungen nach 
§ 11 BauGB, welche die Durchführung des Ausgleichs zum 
Inhalt haben, getroffen werden. Der städtebauliche Vertrag 
ist zwischen der Gemeinde und dem Verfügungsberechtig-
ten über die Flächen abzuschließen, die untere Natur-
schutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald 
kann zusätzlicher Vertragspartner sein. Der Vertrag ist vor 
Satzungsbeschluss abzuschließen und zur Verfahrensakte 
zu nehmen. Ich empfehle, auf die Planzeichnung einen Hin-
weis auf den Vertrag unter Angabe des Vertragsdatums 
aufzunehmen. 
 

Hinweis: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme enthält keine Einwände gegen die 
Planung, sondern fordert eine redaktionelle Ergänzung 
der Planzeichnung zur besseren Nachvollziehbarkeit 
der artenschutzrechtlichen Maßnahmen.  
Die CEF und FCS-Maßnahmen aus dem Umweltbericht 
wurde im 2. Entwurf mit Stand November 2025 als 
Hinweis in die Planzeichnung übernehmen. 
 
 
 
Die Stellungnahme enthält keine Einwände gegen die 
planungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens, son-
dern formuliert Anforderungen an die rechtssichere 
Umsetzung der externen Ausgleichsmaßnahmen. Diese 
Anforderungen wurden im Verfahren bereits berück-
sichtigt. 
Die Gemeinde Ahlbeck hat die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen beachtet und die Durchführung der exter-
nen Maßnahmen wird über einen städtebaulichen Ver-
trag gemäß § 11 BauGB gesichert. Die Flächenverfüg-
barkeit wurde nachgewiesen, die Lagedaten dokumen-
tiert und die vertragliche Regelung wird vor Satzungs-
beschluss abgeschlossen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu den Hinweisen 
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1. Die in den Beteiligungsunterlagen aufgeführten Rechts-
grundlagen sind auf Aktualität zu prüfen. 

2. Auf Grund der erhöhten Nachfrage nach Flächen für Pho-
tovoltaikanlagen empfehle ich, dass die Gemeinden z.B. 
im Rahmen eines städtebaulichen Entwicklungskonzep-
tes oder eines Energienutzungsplanes hinsichtlich der 
möglichen Flächenausweisung für Photovoltaikanlagen 
aktiv lenkend tätig werden. Ziel so eines Konzeptes wäre 
es, anhand von fachlichen und rechtlichen Kriterien im 
Rahmen einer Standortalternativprüfung geeignete 
und/oder mögliche Standorte innerhalb des Gemeinde-
gebietes für die alternative Energiegewinnung festzule-
gen. Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB ist ein solches Kon-
zept, wenn es von der Gemeinde beschlossen worden ist, 
bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen 
und kann so einer ungeordneten Entwicklung entgegen-
stehen. 

3. Die Löschwasserversorgung ist sicherzustellen. 
 

6. Denkmalschutz  
 
Baudenkmalschutz  
Die o. g. Flurstücke und ihre Bebauung sind derzeit nicht Bestand-
teil der Baudenkmalliste des Landkreises Vorpommern-Greifswald. 
  
Bodendenkmalschutz 
Im Planungsbereich sind derzeit keine Bodendenkmale bekannt.  
Seitens der unteren Denkmalschutzbehörde wird die Erteilung des 
folgenden Hinweises empfohlen: 
 
Werden bei den Erdarbeiten Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile 
von Sachen entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass an ihrer 
Erhaltung gem. § 2 Abs. 1 DSchG M-V ein öffentliches Interesse 
besteht, z.B. archäologische Funde oder auffällige Bodenverfärbun-
gen, ist gemäß § 11 DSchG M-V die untere Denkmalschutzbehörde 
zu benachrichtigen. Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den 
Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer und zufällige Zeugen, 
die den Wert des Gegenstandes erkennen. Der Fund und die Fund-
stelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflich-
tung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftli-
cher Anzeige spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmal-
schutzbehörde kann im Benehmen mit dem zuständigen Landes-
amt die Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die 

Die Stellungnahme enthält keine Einwände gegen die 
Planung, sondern liefert Hinweise zur Qualitätssiche-
rung und strategischen Weiterentwicklung der kommu-
nalen Energieplanung. Die Hinweise zur Aktualität der 
Rechtsgrundlagen wurden bereits berücksichtigt. Die 
Empfehlung zur Erstellung eines Energienutzungsplans 
wird aufgenommen und kann in zukünftigen Verfahren 
umgesetzt werden. Die Löschwasserversorgung wird 
im Rahmen der Genehmigungsplanung sichergestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 6. Denkmalschutz 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Die Stellungnahme der unteren Denkmalschutzbehörde 
enthält keine Einwände gegen die Planung, sondern 
eine fachlich begründete Empfehlung zur Ergänzung 
der Planunterlagen. Der Hinweis gemäß § 11 DSchG M-
V wurde auf der Planzeichnung ergänzt, um den Anfor-
derungen des Denkmalschutzrechts Rechnung zu tra-
gen. Die Aufnahme des Hinweises ist rechtlich zuläs-
sig, inhaltlich geboten und entspricht der üblichen Pra-
xis in der Bauleitplanung. Sie stellt sicher, dass bei un-
erwarteten Funden während der Bauausführung die 
gesetzlichen Meldepflichten eingehalten werden. 
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sachgemäße Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies 
erfordert. 
 
 
4.3 SG Naturschutz 
Die Stellungnahme wird (sobald vorliegend) nachgereicht. 
 
7. Kataster und Vermessungsamt  
 
Da die Bestätigung des katastermäßigen Bestandes durch einen 
ÖbVI gewünscht wird (siehe Verfahrensvermerk 1), erfolgt keine 
Prüfung des Kataster- und Vermessungsamtes.  
 
8. Bodenschutz/Abfallwirtschaft  
Die Belange der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde sind im 
vorliegenden B-Plan Bebauungsplan Nr. 7/2022 "Solarfeld am 
Hammergraben" berücksichtigt. Weitere Auflagen werden nicht er-
hoben.  
 
9. Immissionsschutz  
Eine Beurteilung des Vorhabens ist aus immissionsschutzrechtli-
cher Sicht aufgrund fehlender Unterlagen weiterhin nicht möglich.  
Aufgrund der Nähe und Lage des geplanten Solarfeldes zur unmit-
telbar angrenzenden Wohnbebauung können erhebliche Belästi-
gungen durch ausgedehnte Blendungszeiträume und somit schäd-
liche Umwelteinwirkungen gemäß dem Beschluss „Hinweise zur 
Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen“ der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) vom 
13.09.2012 nicht ausgeschlossen werden. Immissionsorte, die vor-
wiegend westlich oder östlich einer Photovoltaikanlage liegen und 
nicht weiter als ca. 100 m von dieser entfernt sind, sind hinsichtlich 
einer möglichen Blendung kritisch. Hier kann es im Jahresverlauf 
zu ausgedehnten Immissionszeiträumen kommen, die als erhebli-
che Belästigung der Nachbarschaft aufgefasst werden können. Dies 
betrifft insbesondere die Einzelgehöfte bzw. Splittersiedlungen, die 
sich angrenzend zum nordöstlichen und nordwestlichen Bereich 
des geplanten Solarfeldes befinden. Diesbezüglich wurden in der 
B-Plan-Begründung sowie im Umweltbericht keine Aussagen ge-
troffen. Im weiteren Verfahren sind die zu erwartenden Blendwir-
kungen anhand eines Blendgutachtens zu prüfen. Gegebenenfalls 
sind Sichtschutzmaßnahmen (z.B. Anpflanzungen) vorzusehen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zu 7. Kataster und Vermessungsamt 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es besteht kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
Zu 8. Bodenschutz/Abfallwirtschaft  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es besteht kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
Zu 9. Immissionsschutz  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Einwände zur Blendwirkung wurden im Zuge der 
Entwurfsbearbeitung bereits aufgegriffen. Zur Klarheit 
wird in der Begründung zum Bebauungsplan unter 
dem Punkt „Immissionsschutz“ vertiefend auf die po-
tenzielle Blendwirkung durch die Photovoltaikanlage 
eingegangen. Dort wird ausgeführt, dass zur Vermei-
dung von Lichtimmissionen gegenüber angrenzender 
Wohnbebauung reflexionsarme Moduloberflächen vor-
gesehen sind. Darüber hinaus sind Sichtschutzmaß-
nahmen wie Heckenpflanzungen und Gehölzstreifen 
entlang der sensiblen Randbereiche geplant, insbeson-
dere im nordöstlichen und nordwestlichen Bereich des 
Plangebiets. 
Die Maßnahmen wurden in der Planzeichnung Teil A 
dargestellt und in den textlichen Festsetzungen veran-
kert. Die Gemeinde Ahlbeck hat damit den Anforderun-
gen des vorbeugenden Immissionsschutzes Rechnung 
getragen 
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10. Wasserwirtschaft  
Die Stellungnahme wird (sobald vorliegend) nachgereicht.  
 
Nachtrag zur Gesamtstellungnahme 
 
11. Rechtsamt  
Die Prüfung hat ergeben, dass der eingereichte Antrag, Bereiche 
des geförderten Breitbandausbaus berührt. Nach § 146 Absatz 2 
Telekommunikationsgesetz ist im Rahmen der Erschließung von 
Neubaugebieten stets sicherzustellen, dass geeignete passive Net-
zinfrastrukturen für ein Netz mit sehr hoher Kapazität mitverlegt 
werden. Sollen einzelne Grundstücke erschlossen werden Fragen 
sie bei dem unten aufgeführten Telekommunikationsunternehmen 
nach. Die Trasse wurde genehmigt, es handelt sich um das Pro-
jektgebiet VG25_06. Das Projektgebiet VG25_06 befindet sich ge-
rade in der Umsetzungsphase. Für einen genauen Trassenverlauf 
oder einer Mitverlegung kontaktieren sie das ausführende Tele-
kommunikationsunternehmen:  
 
Anschrift: Landwerke MV Breitband GmbH  
Wilhelm-Stolte-Straße 90 17235 Neustrelitz  
Email: Bestandsplanbeauskunftung@breitlandnet.de  
 
 
 
 
Nachtrag zur Gesamtstellungnahme  
 
12. Ordnungsamt  
1.1.1 Katastrophenschutz  
 
Die untere Katastrophenschutzbehörde äußert sich zu dem vorlie-
genden Vorhaben mit folgenden Hinweisen: 
 
Kampfmittel  
Im Kampfmittelkataster des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
sind keine Eintragungen zu einer Kampfmittelbelastung im Bereich 
des vorliegenden Vorhabens, Gemarkung Ahlbeck, Flur 1, Flurstü-
cke 9/2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40/2, 41, Flur 
3, Flurstücke 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/1, 
239/18, 476, 565/1, 566/1, 566/2, 567/1, 567/2, 568/1, 568/2, 

Zu 10. Wasserwirtschaft 
 
 
 
 
Zu 11. Rechtsamt  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahme betrifft die technische Umsetzung 
des Vorhabens und berührt keine planungsrechtlichen 
Festsetzungen im Sinne des Baugesetzbuches. Gleich-
wohl ergibt sich aus § 146 Abs. 2 TKG eine gesetzliche 
Verpflichtung zur Mitverlegung passiver Netzinfrastruk-
turen bei der Erschließung von Neubaugebieten. Da 
das Projektgebiet VG25_06 betroffen ist und sich in 
der Umsetzungsphase befindet, ist eine frühzeitige Ab-
stimmung mit dem Telekommunikationsunternehmen 
Landwerke MV Breitband GmbH geboten. 
Die Gemeinde Ahlbeck wird im Rahmen der Ausfüh-
rungsplanung sicherstellen, dass die Anforderungen 
des § 146 Abs. 2 TKG eingehalten werden und die Mit-
verlegung passiver Netzinfrastrukturen geprüft und 
ggf. umgesetzt wird. Die Kontaktaufnahme mit dem 
Telekommunikationsunternehmen ist vorgesehen und 
wird durch die Planungsunterlagen unterstützt. 
 
 
 
 
Zu 12. Ordnungsamt  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise der unteren Katastrophenschutzbehörde 
betreffen die Ausführungsphase des Vorhabens und 
sind sicherheitsrechtlich relevant, jedoch nicht pla-
nungsrechtlich bindend im Sinne des Baugesetzbu-
ches. Die Gemeinde Ahlbeck erkennt die Bedeutung 
der Kampfmittelvorsorge an und hat die Hinweise be-
reits in die Planbegründung aufgenommen. Die gesetz-
lichen Vorgaben gemäß § 5 Abs. 1 Kampfmittelverord-
nung M-V werden im Rahmen der Umsetzung des Be-
bauungsplans beachtet. Eine gesonderte Festsetzung 
im Bebauungsplan ist nicht erforderlich, da es sich um 
eine nachgelagerte Vollzugsverpflichtung handelt. 
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569/1, 569/2, 570/1, 570/2, 577/1, 577/2, 578/1, 578/2, 579/1, 
579/2, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 588, 589, 590, 591,  
592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600/1, 600/2, 601/1, 
601/2, 602/1, 602/2, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 
611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 
624 vorhanden. Sollten im Verlauf der Umsetzung des Vorhabens 
trotz Freigabe durch den Munitionsbergungsdienst M-V wider Er-
warten Kampfmittel bei Arbeiten entdeckt werden, so sind die Ar-
beiten einzustellen, der Fundort zu räumen und abzusperren. 
Nachfolgend hat die Meldung über den Notruf der Polizei oder die 
nächste Polizeidienststelle an den Munitionsbergungsdienst M-V zu 
erfolgen. Gemäß § 5 Abs. 1 Kampfmittelverordnung M-V ist die 
Fundstelle der örtlichen Ordnungsbehörde beim zuständigen Amt 
unverzüglich anzuzeigen. 
 
Hochwassergefährdung  
Für den angrenzenden und den betreffenden Bereich des Vorha-
bens liegen Informationen zur Hochwasserrisikomanagement-
Richtlinie mit den Ergebnissen und Darstellungen der Hochwasser-
gefahren und -risikokarte, potentielle Überflutungsflächen und Ri-
sikogebiete des Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 
Mecklenburg-Vorpommern insoweit vor, dass das Vorhaben nicht 
innerhalb eines von Hochwasser gefährdeten Bereiches und auch 
nicht in einem potentiellen Überflutungsraum liegt. 
 
Sonstige Risiken oder Gefahren 
Sonstige Risiken oder Gefahren sind zurzeit nicht bekannt. 
 
13. Naturschutz  
Seitens der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpom-
mern-Greifswald ergeht zum o. g. Vorhaben unter Beachtung und 
Berücksichtigung nachstehender Forderungen folgende Stellung-
nahme: 
 
Die Umsetzung des o.g. Vorhabens kann nur mit der Zustimmung 
des Zielabweichungsverfahrens erfolgen. 
 
 
 
Planzeichnung und textliche Festsetzungen: 
 
Folgende naturschutzrechtliche Belange sind in den textlichen Fest-
setzungen festzusetzen bzw. in der Planzeichnung darzustellen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme betrifft die fachliche Einschätzung 
der Gefährdungslage und bestätigt, dass das Plange-
biet nicht in einem hochwassergefährdeten Bereich 
liegt. Damit bestehen keine planungsrechtlichen Ein-
schränkungen im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB 
oder des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG). Die Ge-
meinde Ahlbeck nimmt die Hinweise zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
Zu 13. Naturschutz  
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
Der Zielabweichungsantrag gemäß LEP M-V wurde ge-
stellt und positiv beschieden, sodass die Abweichung 
von der 110 m-Streifenregelung raumordnerisch ge-
nehmigt ist. 
 
Zur Planzeichnung und textliche Festsetzung 
Die Gemeinde Ahlbeck beabsichtigt, die naturschutz-
rechtlichen Maßnahmen nicht über textliche Festset-
zungen oder die Planzeichnung, sondern über einen 
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• Kompensationsmindernde Maßnahme inklusive Maßnah-
menbeschreibung 

• Vermeidungsmaßnahmen inklusive der Beschreibung ·  
• Ökologische Baubegleitung ·  
• CEF-Maßnahmen im Plangebiet mit Beschreibung (Pflege-

plan) und Darstellung in der Planzeichnung. ·  
• CEF/FCS-Maßnahmen außerhalb des Plangebiets mit An-

gabe von Gemarkung, Flur, Flurstück; zeichnerische Dar-
stellung der Fläche, wenn nur ein Teil des Flurstücks Maß-
nahmenfläche ist; Beschreibung (Pflegeplan) ·  

• Anzahl der Kompensationsflächenäquivalente, die im Rah-
men der Eingriffsbewertung ermittelt wurden sowie deren 
Abgeltung. Bei der Abgeltung durch Kompensationsmaß-
nahmen gemäß der HzE 2018 sind die Maßnahmen inklu-
sive Maßnahmennummer zu benennen. Alle Vorgaben der 
Maßnahme sind aus der HzE 2018 zu übernehmen.  

• Für die externen Kompensationsmaßnahmen sind Festset-
zungen zur Zuordnung der Kosten in den Textteil B der 
Satzung zu übernehmen. (Festsetzungen zur Zuordnung 
von Kompensationsmaßnahmen gemäß § 9 Abs. 1a i.V.m. 
§ 1a Abs. 3 BauGB und § 135a und 135c BauGB) 
 

Umweltbericht  
Der Biotoptypenkartierung wird zum aktuellen Zeitpunkt nicht ge-
folgt. Im Nordwesten handelt es sich nicht um Intensivacker. Hier 
gibt es Fotos eines Vororttermins im Sommer 2024. Die Biotopty-
penkartierung wurde laut Umweltbericht am 27.06.23 durchge-
führt, danach wurde eine Anfrage an die UNB gestellt, wie damit 
umzugehen ist, wenn die Kartierung nicht dem ausgewiesenen 
Feldblockcharakter entspricht. Hier wurde klargestellt, dass ent-
sprechend der Kartierung bilanziert werden muss. Dies ist schein-
bar nicht geschehen und ist zu erklären, bzw. entsprechend zu kor-
rigieren. Entsprechend kann auch in den Bereichen die keinen In-
tensivacker darstellen die HzE Maßnahme 2.3 nicht anerkannt wer-
den. 
 
Nachforderung Kapitalstock  
Maßnahmen, die in der HzE rot unterlegt sind bedürfen eines Ka-
pitalstocks, z.B Maßnahme 2.31 „Umwandlung von Acker in exten-
sive Mähwiesen“ sind Maßnahmen, die zur Funktionssicherung ei-
ner dauerhaften Unterhaltung bedürfen. Für diese Maßnahmen 
muss ein Kosten- und Pflegeplan vorgelegt werden. Darin müssen 
die gesamten Kosten für die Umsetzung der Maßnahme für die 

städtebaulichen Vertrag mit dem Vorhabenträger zu si-
chern. Dies betrifft insbesondere: 

• die Durchführung und Finanzierung der Kom-
pensationsmaßnahmen, 

• die Umsetzung der CEF-/FCS-Maßnahmen, 
• die ökologische Baubegleitung, 
• die Pflegeverpflichtungen und 
• die Kostenregelungen für externe Maßnahmen. 

Die Inhalte des Vertrags werden dabei konkret be-
zeichnet, mit Bezug auf die Eingriffsbewertung, die 
Maßnahmennummern der HzE 2018 und die räumliche 
Zuordnung der Maßnahmenflächen. Die Wechselbezüg-
lichkeit zwischen Bebauungsplan und Vertrag wird si-
chergestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Im Rahmen der Erarbeitung des 2. Entwurfes mit 
Stand November 2025 wurde hat der Umweltbericht 
und der Artenschutzfachbeitrag entsprechend der Hin-
weise der Unteren Naturschutzbehörde ergänzt und 
geändert. Der städtebauliche Vertrag wird entspre-
chend den Anforderungen der unteren Naturschutzbe-
hörde ausgestaltet. 
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kommenden 25 Jahre gelistet sein. Der Pflegeplan muss detailliert 
beschrieben werden. Die Gesamtkosten für die Pflege ist darzule-
gen und muss zur Absicherung bei der Gemeinde (Amt) in Form 
eines auskömmlichen Kapitalstocks oder Bankbürgschaft, hinter-
legt werden. 
 
Vermeidungsmaßnahmen  
Maßnahmenblatt AFB-V2: Flatterbänder allein werden nicht als 
Vergrämungsmaßnahme anerkannt. 
 
CEF-Maßnahmen  
Die CEF- Maßnahmen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht 
bewertet werden, da durch den Vorhabenträger mitgeteilt wurde, 
dass die Flächen in den hier vorgelegten Unterlagen für die Maß-
nahmen nicht mehr zur Verfügung stehen. Bei der Maßnahme 2.33 
muss ausgeschlossen werden, dass sie in freie Sukzession über-
geht. Es handelt sich hierbei um einen Teil der Artenschutzmaß-
nahme für die Feldlerche und muss entsprechend erhalten werden.  
 
Trockengelegte Moorboden 
Zur Beurteilung der Sachlage ist das erstellte Bodengutachten ist 
vorzulegen. Entsprechend den aktuellen Bodenschätzungskarten 
und dem Bodengutachten umfasst das Vorhabengebiet Bereiche 
mit entwässerten Moorstandorten. Nachfolgende Wirkungen sind 
zu befürchten. 
 

• Verlust und Veränderungen der Boden-/Torfschichten so-
wie bodenphysikalischer Eigenschaften  

• Bodenmechanische Veränderungen und Bodenmechani-
sche Schäden bei der Erschließung (Verdichtung der Moor-
böden etc.)  

• Stauende Schicht im Untergrund kann durch Gründung 
mittels Ramm- oder Schraubfundamenten zerstört werden 
und Gefahr der Beeinträchtigung der Schutzwirkung für 
tiefere Grundwasserleiter  

• Gefahr einer Zinkablösung von feuerverzinkten Metallflä-
chen aufgrund der hohen Bodenfeuchte im sauren oder al-
kalischen Milieu  

• Moorzerstörende Aufgrabungen für Kabel o.ä. (stattdessen 
grabenfreie Kabelschächte; Gräben im Schlitzverfahren 
oder oberirdische Kabel)  

• Bodenerosion (Abflusszonen der PV-Module) und schlech-
tere Wasserversorgung im Niederschlagsschatten  
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• Erwärmung der modulnahen Luftschichten  
• Niederschlagsschatten und –konzentration  
• Mechanische Abschirmung gegenüber Tieren  
• Temperaturveränderungen (Dämpfung von Amplitude und 

Frequenz, Phasenverschiebung)  
• Veränderungen des Wärmehaushaltes und Abschirmung 

gegenüber Windeinwirkung  
• Verlust der Habitatfunktion des Grünlandes auf Niedermoor  
• Verhinderung der notwendigen Revitalisierung der Moor-

standorte durch Anhebung der Grundwasserstände, wie sie 
das Klimaschutz- und Moorschutzkonzept des Landes er-
fordert. 
 

Anforderungen an die Planung durch die Einbindung der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung in das Abwägungsgebot 
 
Entsprechend dem Abwägungsgebot des § 1 Abs. 5 und 6 BauGB 
sind die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege hin-
sichtlich des Vermeidungs- und Kompensationsgrundsatzes ver-
fahrensmäßig und inhaltlich vollständig und abschließend auf der 
Ebene der Bauleitplanung zu klären. Es müssen deshalb alle anla-
gebedingten, betriebsbedingten und baubedingten Projektwirkun-
gen prognostiziert werden. In der Bauleitplanung ist abschließend 
darüber zu entscheiden, ob sich die Eingriffe in Natur und Land-
schaft rechtfertigen lassen und ob und in welchem Umfang für un-
vermeidbare Beeinträchtigungen Kompensationsmaßnahmen not-
wendig sind. Die Gemeinde ist deshalb nach § 1 a Abs. 2 Nr. 2 und 
Abs. 3 BauGB verpflichtet, über alle Eingriffsfolgen bei der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes zu entscheiden. Die Bewertung der Ein-
griffs- und der Kompensationsmaßnahmen sollte nach den Hinwei-
sen zur Eingriffsregelung für Mecklenburg – Vorpommern in der 
Neufassung von 2018 erfolgen. Der Bilanzierung wird zum aktuel-
len Zeitpunkt nicht gefolgt. Diese ist zu überarbeiten und erneut 
vorzulegen. 
 

1) Der Biotoptypenkartierung wird nicht gefolgt, entspre-
chend ist die Bilanzierung zu überarbeiten. 

2) In der Bilanzierung fehlen die Pfosten der Umzäunung.  
3) Maßnahme 2.31 HzE: Mahd ab 1. September nur auf Flä-

chen mit Bodenwertzahl von max. 27 sinnvoll. Eine pau-
schale Anwendung auf alle Flächen ist daher nicht möglich.  

4) Die Maßnahme ist nur auf Flächen anerkennbar, die vorher 
Intensivacker waren. Dies trifft (mindestens) auf Fläche im 
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Nordwesten nicht zu. Diese Flächen sind aus der Bilanzie-
rung als Kompensationsmaßnahmen herauszunehmen.  

5) Durch die Änderung der Kompensationsmaßnahme für die 
Feldlerche kann die Gesamtbilanzierung nicht abschließend 
bewertet werden.  

6) In der HzE ist für die Feldhecke eine Breite von 7 m vorge-
sehen, da die Sträucher Platz zum Wachsen und Entwickeln 
brauchen. Eine dreireihige Hecke auf 5m ist für die Ent-
wicklung der Pflanzen nicht sinnvoll und ein ständiger 
Rückschnitt um eine Beschattung zu verhindern nicht Sinn 
der Maßnahme. Die Maßnahme kann daher in dieser Form 
nicht anerkannt werden. Alternativ wird eine 2-reihige He-
cke mit dem Kompensationswert von 1,0 vorgeschlagen. 
 

Artenschutzrechtliche Belange 
Eine abschließende Bewertung ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht 
möglich. Fehlende Informationen sind zu ergänzen und der AFB 
erneut vorzulegen. 
 
Unvollständigen Unterlagen/Datenübergabe 
Eine zeiteffiziente Prüfung der Unterlagen setzt eine gute Daten-
grundlage und ausreichend dargestellte Unterlagen voraus. Ent-
sprechend müssen diese Unterlagen regelmäßig nachgefordert 
werden und verzögern den Beteiligungs- und Genehmigungspro-
zess. In der Regel arbeiten die Vorhabenträger als auch die untere 
Naturschutzbehörde mit kompatiblen Systemen. Die Unterlagen 
können somit für eine zeiteffizientere Prüfung des Beteiligungs- 
und Genehmigungsprozesses in folgenden Formaten zusätzlich zu 
den analogen Unterlagen übergeben werden:  
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Die Daten können den Unterlagen per Email, als CD oder Down-
loadlink beigefügt werden. 
 
 
 
Datenbereitstellung Brutvogel- und Rastvogelkartierung 
Für die Brutvogel- und Rastvogelkartierung fehlen folgende Anga-
ben: 
 

• Angabe des Kartierers ·  
• Angabe der Wetterdaten ·  
• Zeitpunkt der Begehung ·  
• Angabe der Beobachtungsstunden ·  
• Angaben zu den ausgewählten revieranzeigenden Merkma-

len · Darstellung des räumlichen Auftretens von Rastvögeln 
im Untersuchungsgebiet als Bestandteil der Rastvogelkar-
tierung und des AFB ·  

• Bei Rastvögeln Vermerk von morgendlichen Abflugzählun-
gen, Rast oder Nahrungssuche  
 
 

Feldlerche  
Insgesamt sind 9 BP der Feldlerche kartiert worden. 2 BP können 
im Geltungsbereich abgedeckt werden, für die restlichen 7 BP der 
Feldlerche sind 7 ha Ausgleichsfläche als CEF-im Umkreis von 2km 
zu erbringen. Sollte dies in begründeten Fällen nicht möglich sein, 
ist eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen und die Ausgleichs-
fläche als FCS-Maßnahme durchzuführen. Prinzipiell kann nicht an-
genommen werden, dass Arten einfach auf angrenzende Flächen 
ausweichen können. 
 
„Ausweichen“ von Arten in Nachbarflächen  
Es ist davon auszugehen, dass insbesondere bei stenotopen, ge-
fährdeten Arten eine vollständige Besiedelung, d.h. eine Ausschöp-
fung der Lebensraumkapazität für die jeweilige Art gegeben ist 
(Runge et al. 2010). Das heißt, dass davon ausgegangen werden 
muss, dass die für die Feldlerchen geeignete Flächen durch andere, 
bereits vorhandene Brutpaare vollständig besiedelt sind. Ein „Aus-
weichen“ in vermeintlich freie Habitate ist dementsprechend nicht 
valide prognostizierbar. Das Vermeiden des Eintretens des Stö-
rungsverbots kann nicht ohne Weiteres durch das Ausweichen der 
Art bzw. einer Revierverschiebung begründet werden. Es ist u.a. 
der Nachweis zu erbringen, dass mögliche Ausweichlebensräume 
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nicht bereits durch die Art besiedelt sind: „Hinsichtlich der Feldler-
che fehlt es an ausreichenden tatsächlichen Feststellungen für die 
Annahme des Oberverwaltungsgerichts, der Störungstatbestand 
des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 2010 sei zu verneinen, weil den 
von den Lärmauswirkungen des geplanten Vorhabens betroffenen 
Vögeln dieser Art eine Verschiebung des Reviermittelpunktes ohne 
weiteres möglich sei. Aus den Urteilsgründen wird schon nicht 
deutlich, wie viele Reviere in welchem Abstand und in welchem 
Umfang durch den Lärm des neuen Straßenzuges beeinträchtigt 
werden. Ebenso wenig finden sich Angaben darüber, ob der Natur-
raum in der unmittelbaren Umgebung genügend geeignete Flächen 
für eine Revierverschiebung bietet. Auch ist eine Revierverschie-
bung ohne Weiteres nur möglich, wenn die angrenzende Umge-
bung nicht schon von Feldlerchen besetzt ist.“ (BVerwG, Beschluss 
vom 06. März 2014 – 9 C 6/12 –, juris, Rn. 61). 
 
Zauneidechse  
Die Habitate am Waldrand bleiben für die Zauneidechse erhalten.  
Wenn Bauarbeiten in aktive Phase fallen, dann ist ein Schutzzaun 
aufzustellen, um ein Einwandern von Zauneidechsen in das Baufeld 
zu verhindern. 
 
Gruben  
Das Anlegen von Kabelgräben und Baugruben ist so abzustimmen, 
dass diese nicht länger als unbedingt notwendig offenbleiben. Of-
fene Gräben sind täglich, besonders aber vor dem Verschluss, von 
hinein gefallenen Kleintieren z.B. Frösche, Kröten, Eidechsen und 
Kleinsäuger) zu beräumen. Die Tiere sind an sicheren und stö-
rungsfreien Orten wie z.B. an Gewässerrändern oder im Schatten 
von Feldgehölzen wieder freizusetzen.  
 
Modulreinigung  
Die Modulreinigung hat zwischen dem 01. September und 28. Feb-
ruar (d.h. außerhalb der Hauptbrutzeit der Vögel) zu erfolgen. Rei-
nigungsmittel sind nicht zulässig.  
 
Umweltbaubegleitung/Ökologische Baubegleitung  
Die Einhaltung der natur- und artenschutzschutzfachlichen Belange 
während der Errichtung der PV-Anlage und der Durchführung der 
Maßnahmen Vermeidung und Kompensation ist durch eine Umwelt-
baubegleitung zu überwachen und dokumentieren. Sie hat sicher-
zustellen, dass keine Beeinträchtigungen von Umwelt, Biotoptypen 
und Arten auftreten bzw. der Artenschutz beachtet wird. Dies gilt 
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insbesondere auch wenn z. B. Bauarbeiten außerhalb des genann-
ten Zeitraums für die Bauzeitenregelung notwendig werden, wie 
auch bei einer Bauunterbrechung von mehr als zwei Wochen. Die 
Umweltbaubegleitung ist über Protokolle zu dokumentieren. Die 
Protokolle sind wöchentlich der uNB des LK VG zu übergeben. Für 
die Umweltbaubegleitung ist eine naturschutzfachlich qualifizierte 
Person zu beauftragen. Die Auswahl und der Leistungsumfang sind 
mit der uNB VG mind. 7 Tage vor Beginn der o.g. Maßnahmen ab-
zustimmen.  
 
Abnahme der einzelnen Kompensationsmaßnahmen  
Die Errichtung der einzelnen Kompensationsmaßnahmen ist unmit-
telbar nach deren Fertigstellung der uNB des LK VG schriftlich an-
zuzeigen (inkl. Fotodokumentation, Rechnungen und Lieferschei-
nen), vor Ort abzunehmen und schriftlich bestätigen zu lassen.  
 
Abgrenzung Maßnahmenfläche  
Die Grenzen der Maßnahmenflächen sind während des Betriebs des 
Solarparks eindeutig zu kennzeichnen (z. B. durch Eichenspalt-
pfähle, alle 10m). Grundbuchliche Sicherung der Kompensations-
flächen und der CEF-Maßnahmenflächen Bei der Ausführungspla-
nung für die Kompensationsmaßnahmen sind die ermittelten An-
forderungen an die Funktionalität der Maßnahmen hinsichtlich der 
Eignung zu berücksichtigen und es ist der Naturraum (hier: Vor-
pommersches Flachland) zu berücksichtigen, in dem der Eingriff 
stattfindet. Privatnützigkeit und faktische Verfügbarkeit von Grund 
und Boden einerseits und Sozialgebundenheit andererseits sind ab-
wägungsrelevante Belange von erheblicher Bedeutung und sind 
deshalb bei der Planung gebührend zu berücksichtigen. Das gilt 
nicht nur für Grundeigentum, auf dem Eingriffe in Natur und Land-
schaft stattfinden, sondern auch für Grundflächen, auf denen Kom-
pensationsmaßnahmen realisiert werden können. Die Verfügbar-
keit der Maßnahmenflächen ist deshalb auf der Ebene der Bauleit-
planung abschließend zu klären. Befindet sich die Kompensations-
maßnahme nicht auf dem Eingriffsgrundstück, ist der Nachweis der 
Flächenverfügbarkeit zu erbringen und die Maßnahmen sind durch 
Sicherung der Grunddienstbarkeit zugunsten der unteren Natur-
schutzbehörde des Landkreises Vorpommern- Greifswald und einer 
Vereinbarung zwischen dem Erschließungsträger, dem Grund-
stückseigentümer, der Gemeinde und der unteren Naturschutzbe-
hörde vertraglich zu binden. Es sind Regelungen zu treffen, die den 
Antragsteller verpflichten die Maßnahmen umzusetzen (Vertrags-
strafen). Dabei ist inhaltlich zu regeln, dass der Eigentümer der 
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Grundstücke die Kompensationsmaßnahmen dauerhaft (erst mit 
der Aufhebung des Bebauungsplanes wird der Eingriff rückabgewi-
ckelt) für Zwecke des Naturschutzes zu sichern hat. Die Dienstbar-
keit ist im Grundbuch in Abt. II an erster Rangstelle und vor Grund-
pfandrechten in Abteilung III einzutragen. Die Sicherung und der 
Nachweis der Flächenverfügbarkeit der Kompensationsmaßnah-
men bzw. artenschutzrechtlichen Maßnahmen ist verbindlich zum 
Zeitpunkt des Beschlusses der Satzung des Bebauungsplanes bzw. 
vor Erklärung der Planreife nach § 33 BauGB sicherzustellen. Dazu 
ist der Nachweis eines notariellen Antrages zur Eintragung einer 
beschränkten persönlichen Dienstbarkeit und die Eingangsbestäti-
gung des Grundbuchamtes nachzuweisen. Dies gilt auch für die Si-
cherung von Ökopunkten. Da eine Reservierung von Ökopunkten 
befristet ist und von einer Reservierung zurückgetreten werden, 
bzw. die privatrechtliche Reservierung durch die Ökokontoinhabe-
rin ihre Gültigkeit verlieren kann, ist es nicht ausreichend, eine Re-
servierungsbestätigung einzureichen. Wenn aus Gründen der Un-
sicherheit die Ökopunkte zum Zeitpunkt des Beschlusses der Sat-
zung des Bebauungsplanes bzw. vor Erklärung der Planreife nach 
§ 33 BauGB nicht erworben werden können, muss der gesamte 
Geldwert der bilanzierten KFÄ/m² als Sicherheitsleistung oder als 
Bankbürgschaft beim Amt hinterlegt werden. Nachdem die Vorha-
benträgerin nach Beschlusses der Satzung des Bebauungsplanes 
bzw. nach Erklärung der Planreife nach § 33 BauGB, jedoch vor 
öffentlicher Bekanntmachung, das Abbuchungsprotokoll einge-
reicht hat, kann die Sicherheitsleistung/Bankbürgschaft wieder zu-
rückgezahlt werden. Alternativ kann der B-Plan mit der Maßgabe 
genehmigt werden, dass die Abbuchungsbestätigung vorgelegt 
werden muss. Durch die Genehmigung mit Maßgaben kann die An-
tragstellerin die Abbuchung der gesamten Ökopunkte beantragen 
und so die Sicherheitsleistung/Bankbürgschaft umgehen. 
 
Städtebaulicher Vertrag /Durchführungsvertrag  
Vor Ergehen der abschließenden Stellungnahme ist der unteren Na-
turschutzbehörde der städtebauliche Vertrag vor Unterzeichnung, 
zur Prüfung vorzulegen. In dem Vertrag ist die Verpflichtung zur 
Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen i.S. der Eingriffsregelung 
als auch ggf. der CEF, VM und FCS Maßnahmen zu sichern. Die 
untere Naturschutzbehörde ist als Vertragspartner im städtebauli-
chen Vertrag zu führen. 
 
Nachtrag zur Gesamtstellungnahme  
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14. Wasserwirtschaft  
 
Die Auflage der Stellungnahme der unteren Wasserbehörde vom 
20.12.2023 (Az.:3705-23) haben weiterhin bestand. 
 
Nachtrag zur Gesamtstellungnahme vom 13.11.2025 
 
Die untere Wasserbehörde stimmt dem Vorhaben zur Zeit nicht zu. 
Begründung: 
Im Einzugsgebiet des Vorhabens befinden sich mehrere Gewässer 
II. Ordnung, diesbezüglich ist eine Stellungnahme des zuständigen 
Wasser- und Bodenverbandes anzufordern. Nach Eingang dieser 
wird die Bearbeitung fortgesetzt. 

Zu 14. Wasserwirtschaft 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Eine Stellungnahme der Unteren Wasserbehörde vom 
20.12.2023 liegt nicht vor. 
 
 
 
Eine Beteiligung des Wasser- und Bodenverband 
„Uecker-Haffküste“ ist im Rahmen der Beteiligung 
nach §§ 4 Abs.1 und 2 BauGB erfolgt. Eine Stellung-
nahme ist in dieser Zeit nicht eingegangen.  
Eine Ablehnung des Vorhabens durch die Untere Was-
serbehörde kann nicht nachvollzogen werden, da mit 
dem geplanten Vorhaben keine Eingriffe in Gewässer 
erfolgen und die Schutzabstände zu den Gewässern II. 
Ordnung eingehalten werden. 

     
3.  StALU Vorpommern 

Badenstraße 18 
18439 Stralsund 

29.01.2025 
17.02.2025 

Stellungnahme Abteilung Landwirtschaft und Flurneuordnungsbe-
hörde 
 
Aus agrarstruktureller Sicht sollten Solar- und Photovoltaikanlagen 
im Außenbereich auf versiegelten und Konversionsflächen errichtet 
werden. Bei Ackerflächen mit bis zu 20 Bodenpunkten bestehen 
aus agrarstruktureller Sicht ebenfalls keine Bedenken zur Errich-
tung von Solar- bzw. Photovoltaikanlagen. Eine landwirtschaftliche 
Pflanzenproduktion auf Ackerflächen mit bis zu 20 Bodenpunkten 
ist zunehmend Risiken ausgesetzt, welche die Wirtschaftlichkeit 
stark einschränken. Daher bestehen aus agrarstruktureller Sicht 
keine Bedenken zur Errichtung von Solaranlagen auf Ackerflächen 
mit derart geringer Bodenwertigkeit. Auch das Landesraument-
wicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V 2016) 
formuliert so u. a. die Minimierung des Entzugs landwirtschaftlicher 
Flächen als Grundsatz der Raumordnung. Vom Geltungsbereich 
sind ca. 33 ha Ackerland erfasst. Die durchschnittliche Ackerzahl 
(AZ) der betroffenen Flurstücke beträgt 20 Bodenpunkte (BP) und 
überschreitet damit die agrarstrukturell unbedenkliche Bodenwer-
tigkeit nicht. Lediglich die Acker-Flurstücke 6, 7 und 11, Flur 3, 
Gemarkung Ahlbeck (3,3712 ha) weichen von der geringen Boden-
wertigkeit, mit Ackerzahlen von jeweils 37, 40 und 32 Bodenpunk-
ten, ab. Diese liegen jedoch z. T. inmitten der Vorhabensfläche und 
sind von der Bodengüte her raumordnerisch als vertretbar zu be-
trachten. Es ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass das 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Planung des Bebauungsplans Nr. 7/2022 berück-
sichtigt die agrarstrukturellen Belange bereits in der 
Standortwahl. Die betroffenen Flächen weisen über-
wiegend eine geringe Ackerzahl auf. Die drei Flurstü-
cke mit höherer Bodenwertigkeit wurden in die Abwä-
gung aufgenommen und hinsichtlich ihrer Lage inner-
halb der Gesamtfläche als vertretbar bewertet. Der 
Zielabweichungsantrag gemäß LEP M-V wurde gestellt 
und positiv beschieden, sodass die Abweichung von 
der 110 m-Streifenregelung raumordnerisch genehmigt 
ist. 
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Dauergrünlanderhaltungsgesetz (DGErhG M-V) uneingeschränkt 
gilt. Das bedeutet, dass die brachgelegte Ackerfläche unter den 
Solar-Modulen nach fünf Jahren grundsätzlich zu „Dauergrünland“ 
wird und der Ackerstatus verloren geht. Eine Rückführung in den 
Status Ackerland ist nach Nutzung der Fläche als PVA, aufgrund 
derzeit bestehender Rechtsvorschriften, dann nicht mehr möglich.  
Agrarstrukturelle Belange stehen dem Vorhaben aufgrund der 
Standortwahl und damit verbundener Inanspruchnahme von er-
tragsarmem Ackerland sowie Grünlandflächen nur hinsichtlich der 
o. g. drei Flurstücke (6, 7 und 11, Flur 3) insofern entgegen, als 
dass zum Hinweis, eines möglichen Verzichts auf die Flächen für 
das Vorhaben, in der Abwägung gesondert Bezug genommen wer-
den sollte. Landwirtschaftlich genutzte Flächen dürfen nur in einem 
Streifen von 110 Metern beiderseits von Autobahnen, Bundesstra-
ßen und Schienenwegen für Freiflächenphotovoltaikanlagen in An-
spruch genommen werden. LEP M-V, 5.3 (9) Energie Die gewählte 
Lage des Vorhabens kommt dieser Festlegung, wie auch im B-Plan 
bereits festgestellt wurde, nicht nach, weshalb seitens der Ge-
meinde ein Zielabweichungsantrag gestellt wurde. Gegen diesen 
bestehen, aufgrund der Inanspruchnahme von Ackerflächen mit 
insgesamt geringer Bodengüte (20 BP), keine agrarstrukturellen 
Einwände. Zu naturschutzrechtlichen und Umwelt-Belangen ergeht 
die Stellungnahme gesondert von der Dienststelle Stralsund des 
StALU Vorpommern.  
 
Zum Bebauungsplan (BBP) Nr. 7/2022 „Solarfeld am Hammergra-
ben'', der Gemeinde Ahlbeck hat das Staatliche Amt für Landwirt-
schaft und Umwelt Vorpommern bereits mit Schreiben vom 
21.11.2023 (Az.: StALUVP12/5122/VG/227/23) Stellung genom-
men. Die in meiner Stellungnahme aus Sicht der WRRL-Belange 
gegebenen Hinweise wurden im aktualisierten Entwurf zum BBP 
berücksichtigt. 

     
4.  StALU Mecklenburgische 

Seenplatte 
Helmut-Just-Str. 4 
17036 Neubrandenburg 

20.02.2025 Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen ergehen aus Sicht der 
Abteilung Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirt-
schaft des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Meck-
lenburgische Seenplatte hinsichtlich der eingereichten Planung fol-
gende Hinweise: 
 
Klimaschutz 
Die Bauleitplanung und insbesondere die mit ihr einhergehende 
Flächenversiegelung (vgl. Groß, Klimaschutz als Kommunale 
Pflicht, NordÖR 2022, 557) bzw. Festlegung auf die Art und Weise 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Die Stellungnahme enthält keine Einwände gegen die 
grundsätzliche Zulässigkeit des Vorhabens, sondern 
fordert eine vertiefte Auseinandersetzung mit den kli-
matischen Auswirkungen der Standortwahl. Diese For-
derung wurde im Zuge der Überarbeitung des Umwelt-
berichts erfüllt. Die Einbindung eines Bodenschutzkon-
zepts, die Prüfung der Wiedervernässungspotenziale 
und die Festlegung von Schutzmaßnahmen zeigen, 
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der Flächennutzung ist klimarelevant (§ 1a Abs. 5 Baugesetzbuch 
(BauGB)). Entsprechend sind sie daher in das Planungsermessen 
der Gemeinde einzustellen und im Rahmen von Einzelmaßnahmen 
zu berücksichtigen, wobei im Grundsatz zunächst die konkreten 
(auch mikroklimatischen) und sodann die globalen Auswirkungen 
zu ermitteln sind. Auch die Errichtung einer PV-Anlage zur Erzeu-
gung erneuerbarer Energie kann mit klimaschädlichen Effekten 
verbunden sein, wenn die durch die Erzeugung von Strom aus „er-
neuerbaren“ Energien ergebenden Beeinträchtigungen makroper-
spektivisch betrachtet nicht ausgeglichen werden können. Im 
westlichen Bereich des Untersuchungsgebietes sollen PV-Module in 
einem Gebiet errichtet werden, welches durch kohlenstoffreiche 
Niedermoorböden gekennzeichnet ist (ca. 15 - 20% des Untersu-
chungsgebietes). In Mecklenburg-Vorpommern gehen 30% der 
COz-Emissionen auf entwässerte Moorflächen zurück. Photovolta-
ikanlagen auf entwässerten Moorböden verringern zwar die Emis-
sionen durch Ersatz von fossiler Energie, können aber die bleiben-
den Emissionen aus dem Moorkörper bei weitem nicht kompensie-
ren, weil sie lediglich eine vermiedene Quelle und keine CO2 Senke 
darstellen (vgl. Kurzpositionierung des Greifswald Moor Centrums 
zu Photovoltaik- und Windkraftanlagen auf Moorböden vom 
14.09.2020, abrufbar unter: https://www.greifswaldmoor.de/fi-
les/dokumente/lnfopapiere_Briefings/200915_Kurz- posi-
tion_PV%2BWindkraft-auf-Moor.pdf). Entsprechende Handlungs-
empfehlungen bzgl. der Errichtung von PVA auftrockengelegten 
Niedermooren lassen sich u.a. auch aus dem aktualisierten Positi-
onspapier mit Stand März 2022 entnehmen (https://www.greifs-
waldmoor.de/files/dokumente/lnfopapiere_Briefings/Positionspa- 
pier_PV-auf-Moor_fin.pdf). Im Rahmen des Umweltberichtes (Seite 
33) wird im kleinerem Umfang dargestellt, dass sich am westlichen 
Rand des Untersuchungsgebietes Moorböden im Untergrund befin-
den. Dabei soll es sich um flachgründige Moorböden handeln. Ge-
mäß Baugrunduntersuchung stünde im überwiegenden zentralen 
Teil des Geländes Torf an, welcher jedoch stark vererdet sei und 
eine geringe Schichtdicke von 0,2 bis 0,4 m aufweise.  Am nördli-
chen und südlichen Rand des UG sei kein Torf festgestellt worden. 
Mit erheblichen Beeinträchtigungen auf intakte Moorböden sei da-
her durch das Vorhaben nicht zu rechnen. Diese Einschätzung 
greift deutlich zu kurz, da sie die klimatische Bedeutung trocken 
gelegter Moorböden vollständig ausblendet und sich stattdessen 
auf die Bedeutung des Vorhabens für (noch) intakte Moorböden 
beschränkt. Die Planungsunterlagen lassen keine dezidierte Ausei-
nandersetzung mit den sich aus einer ausbleibenden 

dass das Planungsermessen nach § 1a Abs. 5 BauGB 
sachgerecht ausgeübt wurde. 
Die Hinweise zur Klimarelevanz entwässerter Moorbö-
den wurden aufgenommen und fachlich bewertet. Die 
Planung trägt damit den Anforderungen des Klima-
schutzes Rechnung und gewährleistet eine sachge-
rechte Berücksichtigung der Schutzgüter Boden und 
Klima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.greifswaldmoor.de/files/dokumente/lnfopapiere_Briefings/200915_Kurz-position_PV%2BWindkraft-auf-Moor.pdf
https://www.greifswaldmoor.de/files/dokumente/lnfopapiere_Briefings/200915_Kurz-position_PV%2BWindkraft-auf-Moor.pdf
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Wiedervernässung des Moores ergebenden negativen klimatischen 
Folgen (THG-Ausstoß) erkennen. Auch das Potential von wieder-
vernässten Moorflächen im Zusammenhang mit der Reduzierung 
von CO2-Emissionen bzw. Bindung von CO2 in Mooren findet in der 
derzeitigen Planung keine wertende Betrachtung. Das sich aus § 
1a Abs. 5 BauGB ergebene Planungsermessen wurde von der Ge-
meinde Ahlbeck vorliegend nicht bzw. nur sehr stark eingeschränkt 
ausgeübt, weshalb zur Vermeidung der Rechtswidrigkeit die vorlie-
gende Planung unter Beachtung der vorgenannten Grundsätze zu 
ergänzen wäre. 

     
5.  Landesamt für  

Kultur- und Denkmalpflege 
Archäologie und Denkmalpflege 
Domhof 4/5 
19055 Schwerin 

20.02.2025 Die nachfolgende Auskunft stützt sich auf die systematische Erfas-
sung der Bodendenkmale (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 DSchG M-V) durch das 
LAKD als Denkmalfachbehörde. 
1. Auskunft zum Bestand  
1.1 Im Bereich des Vorhabens sind bislang keine Bodendenkmale 
bekannt geworden. 
 
2. Notwendiger Rahmen und Umfang der Umweltprüfung  
2.1 Angesichts der Tatsache, dass keine vollständige Bestandser-
hebung der Bodendenkmale vorliegt, muss gleichwohl stets mit 
dem Vorhandensein derzeit noch unentdeckter Bodendenkmale ge-
rechnet werden. Aus diesem Grund reichen die vorliegenden Infor-
mationen nicht aus, um die Auswirkungen des Vorhabens auf Kul-
tur- und Sachgüter zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten 
(§ 1, 2 und 2a BauGB). 
 
2.2 Da das Vorhaben erhebliche, nicht ausgleichbare Auswirkungen 
auf Bodendenkmale haben kann (Veränderungen der Substanz, 
vollständige Beseitigung u.a.), ist die Ermittlung der Auswirkungen 
nach allgemein anerkannten Prüfmethoden zu empfehlen. 
 
2.3 Als anerkannte Prüfmethode kommt insbesondere die archäo-
logische Voruntersuchung mittels einer ausreichenden Anzahl von 
Sondageschnitten im Bereich der Eingriffsflächen (Anlagenstand-
orte, Verkehrsflächen, Kabeltrassen usw.) in Betracht. Sie ist not-
wendige Voraussetzung, um im Umweltbericht die erforderlichen 
Aussagen zu den voraussichtlichen Auswirkungen des Vorhabens 
auf die Bodendenkmale als Teil der Kultur- und Sachgüter treffen 
zu können. 
 
2.4 Für die sachgerechte Berücksichtigung des kulturellen Erbes in 
Umwelt- und Umweltverträglichkeitsprüfungen wird auf die 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Die Stellungnahme des LAKD enthält keine Einwände 
gegen die grundsätzliche Zulässigkeit des Vorhabens, 
sondern formuliert Anforderungen an die fachgerechte 
Ermittlung und Bewertung denkmalrechtlicher Belange 
im Rahmen der Umweltprüfung. Diese Anforderungen 
wurden in der Planung bereits berücksichtigt. Die 
Durchführung einer archäologischen Voruntersuchung 
ist vorgesehen und wird vor Baubeginn veranlasst. 
Die Hinweise zur Genehmigungspflicht und zur Abstim-
mung mit den zuständigen Behörden sind sachgerecht 
und werden im weiteren Verfahren beachtet. Die Pla-
nung trägt damit den denkmalrechtlichen Anforderun-
gen Rechnung und gewährleistet eine sachgerechte 
Berücksichtigung des kulturellen Erbes. 
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lfd. 
Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  
öffentlicher Belange 

Datum der  
Stellung-
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Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

Handreichung „Kulturgüter in der Planung“ verwiesen: UVP-Gesell-
schaft e.V. (Hg.): Kulturgüter in der Planung. Handreichung zur 
Berücksichtigung des Kulturellen Erbes bei Umweltprüfungen, Köln 
2014 (https://www.lvr.de/de/nav_main/kultur/kulturland-
schaft/kulturlandschaftsentwicklungnrw/ uvp_kulturgue-
ter_in_der_planung/inhaltsseite_74.jsp). 
 
3. Erläuterungen 
3.1 Die Pflicht, im Rahmen der Umweltprüfung die umweltbezoge-
nen Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter zu er-
mitteln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewer-
ten, ergibt sich aus § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe g in Verbindung mit 
§ 2 Abs. 4 BauGB. Zu den Kulturgütern im Sinne des § 2a BauGB 
gehören auch Bodendenkmale. 
 
3.2 Die Unterrichtung über den erforderlichen Umfang und Detail-
lierungsgrad der Umweltprüfung erfolgt auf Grundlage von § 4 Abs. 
1 BauGB. 
 
3.3 Die Beseitigung, Veränderung oder Nutzungsänderung unbe-
weglicher Bodendenkmale bedarf der Genehmigung der unteren 
Denkmalschutzbehörde (§ 7 Abs. 1 DSchG M-V) bzw. der nach an-
deren gesetzlichen Bestimmungen für die Planfeststellung, Geneh-
migung, Erlaubnis, Bewilligung, Zulassung oder Zustimmung zu-
ständige Behörde (§ 7 Abs. 6 DSchG M-V). Auch Maßnahmen in 
der Umgebung sind genehmigungspflichtig, wenn sie das Erschei-
nungsbild oder die Substanz des Bodendenkmals erheblich beein-
trächtigen (§ 7 Abs. 1 Nr. 2 DSchG M-V). 
 
4. Hinweise 
4.1 Durch die Durchführung einer archäologischen Voruntersu-
chung erhöht sich auch die Planungssicherheit erheblich, weil Ver-
zögerungen des Vorhabens durch die Entdeckung bislang unbe-
kannter Bodendenkmale (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V) während der 
Bauphase vermieden werden. 
 
4.2 Eine Beratung zur fachgerechten Durchführung archäologischer 
Voruntersuchungen (Untersuchungen zum tatsächlichen Bestand 
der Bodendenkmale, Ermittlung der Auswirkungen des Vorhabens 
auf Bodendenkmale) ist bei der zuständigen Unteren Denkmal-
schutzbehörde bzw. beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 
Mecklenburg-Vorpommern, Abteilung Landesarchäologie, Domhof 
4/5, 19055 Schwerin, erhältlich. 
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lfd. 
Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  
öffentlicher Belange 

Datum der  
Stellung-
nahme 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

 
Belange der Baudenkmalpflege 
Es sind keine baudenkmalfachlichen Belange betroffen.  

     
6.  Pommerscher Evangelischer 

Kirchenkreis 
Kirchenkreisamt 
Bahnhofstraße 35/36 
17489 Greifswald 

 Es liegt keine Stellungnahme vor.  

     
7.  Verkehrsgesellschaft  

Vorpommern-Greifswald 
mbH 
Ukranenstraße 8 
17358 Torgelow 

23.01.2025 Aus Sicht unserer Verkehrsgesellschaft gibt es hier keine Ein-
wände. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Für den Inhalt des Bebauungsplanes ergibt sich kein 
Abwägungsbedarf. 
 
 

     
8.  Straßenbauamt Neustrelitz 

Hertelstraße 8 
17235 Neustrelitz 

24.01.2025 Der Geltungsbereich liegt nördlich der Landesstraße L 28 (Ab-
schnitt 240) und erstreckt sich dort linksseitig zum Teil unmittelbar 
anschließend von km ca. 6,040 bis km ca. 6,630 außerhalb der 
festgesetzten Ortsdurchfahrt. Somit ist hier das Anbauverbot nach 
dem Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg- Vorpom-
mern (StrWG M-V) mit bis 20 m gemessen ab dem äußeren Rand 
der Fahrbahn einzuhalten. Die Baugrenzen wurden im Bebauungs-
plan entsprechend festgelegt. Geplant ist die Schaffung planungs-
rechtlicher Voraussetzung für die Errichtung einer Solaranlagenflä-
che westlich der Ortschaft Ahlbeck. Verkehrstechnisch erschlossen 
wird der Geltungsbereich über die gemeindliche Straße die links-
seitig an die Landesstraße L 28 (Abschnitt 240) an km 5,963 an-
schließt und von dort zu den Anbauten 6 und 7, sowie zu dem 
Truppenübungsplatz führt. Weitere direkte Zufahrten zur Landes-
straße außer dieser genannten sind auszuschließen bzw. nicht zu 
nutzen. In der Begründung des Bebauungsplanes steht: „Der Pla-
nungsraum wird ausgehend der südlich verlaufenden Landesstraße 
L 28 und den nach Norden abzweigenden öffentlich gewidmeten 
Wirtschaftsweg verkehrlich erschlossen.“ (Punkt 4.5 Verkehrliche 
Erschließung) 
 

− Dieser Satz ist dahingehend zu ändern, dass die verkehrli-
che Erschließung eindeutig zu verstehen ist. Das „und“ 
könnte durch ein „über“ ersetzt werden. 

− temporäre Veränderungen im Anbindebereich an die Lan-
desstraße sind mit der Straßenmeisterei Eggesin vorab ab-
zustimmen! 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Die Stellungnahme der Straßenbauverwaltung Meck-
lenburg-Vorpommern enthält keine Einwände gegen 
die grundsätzliche Zulässigkeit des Vorhabens, son-
dern formuliert konkrete Anforderungen zur Sicherstel-
lung der Verkehrssicherheit und zur Einhaltung stra-
ßenrechtlicher Vorgaben. Diese Anforderungen wurden 
bereits in der Planung berücksichtigt oder werden im 
weiteren Verfahren umgesetzt. 
Die Anpassung der Formulierung in der Begründung 
des Bebauungsplans erfolgt zur Klarstellung der ver-
kehrlichen Erschließung. Die Hinweise zur Blendwir-
kung und zur Abstimmung mit der Straßenmeisterei 
Eggesin sind sachgerecht und werden im Rahmen der 
Ausführungsplanung berücksichtigt. 
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lfd. 
Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  
öffentlicher Belange 

Datum der  
Stellung-
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Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

 
Straßenmeisterei Eggesin,  
Telefon 039779/ 20639,  
Email SM-Eggesin@sbv.mv-regierunq.de erforderlich. 
 

− Bitte treffen Sie Vorkehrungen, dass direkte Reflexionen 
der Anlage, die eine Lichtimmission bzw. Blendwirkung auf 
die Verkehrsteilnehmer der L 28 bewirken können, ausge-
schlossen werden. 
 

Bei Beachtung der genannten Punkte stimmt die Straßenbauver-
waltung dem Vorentwurf des Bebauungsplanes mit dem Stand No-
vember 2024 zu. 

     
9.  Deutsche Bahn AG 

DB-Immobilien 
Caroline-Michaelis-Str. 5-11 
10115 Berlin 

 Es liegt keine Stellungnahme vor.  

     
10.  Ministerium für Wirtschaft, 

Bau und Tourismus 
Johannes-Stelling-Str. 14 
19053 Schwerin 

 Es liegt keine Stellungnahme vor.  

     
11.  IHK Neubrandenburg 

Katharinenstraße 48 
17033 Neubrandenburg 

 Es liegt keine Stellungnahme vor.  

     
12.  Bundesanstalt für  

Immobilienaufgaben 
Bleicherufer 21 
19053 Schwerin 

 Es liegt keine Stellungnahme vor.  

     
13.  E.dis AG 

Postfach 14 43 
15504 Fürstenwalde/Spree 

 Es liegt keine Stellungnahme vor.  

     
14.  Deutsche Telekom AG 

01059 Dresden 
24.01.2025 Die Telekom Deutschland GmbH – als Netzeigentümerin und Nut-

zungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG – hat die Deutsche Te-
lekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte 
und Pflichten der Wegsicherung wahrzunehmen sowie alle Planver-
fahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erfor-
derlichen Stellungnahmen abzugeben. im Planbereich befinden 
sich Telekommunikationslinien (TK-Linien) der Deutschen Telekom 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Die Stellungnahme der Telekom Deutschland GmbH 
enthält keine Einwände gegen die planungsrechtliche 
Zulässigkeit des Vorhabens, sondern formuliert techni-
sche Anforderungen zur Sicherung der bestehenden 
Infrastruktur. Diese Anforderungen sind im Rahmen 

mailto:SM-Eggesin@sbv.mv-regierunq.de
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Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

AG. Gegen die o. g. Planung haben wir dann keine Einwände, wenn 
für die Telekom die erforderlichen Unterhaltungs- und Erweite-
rungsmaßnahmen an ihrem ober- und unterirdischen Kabelnetz je-
derzeit möglich sind und die nachfolgend genannten Auflagen und 
Hinweise eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die in 
unmittelbarer Nähe der geplanten Anlage verlaufende Telekommu-
nikationslinie der Telekom bei eventuell auftretenden atmosphäri-
schen Entladungen besonders gefährdet ist. Wir bitten daher schon 
bei der Festlegung der Standorte einen Abstand von mindestens 
15 m zwischen den Erdungsanlagen der geplanten Anlage und der 
Telekommunikationslinie der Telekom zu berücksichtigen. Können 
die geforderten Schutzabstände nicht eingehalten werden sind die 
Kosten für Änderungen an den TK-Linien oder Schutzmaßnahmen 
vom Veranlasser der neuen Anlagen zu tragen. Bitte beachten Sie 
bei Ihren weiteren Planungen, dass keine Verpflichtung der Deut-
schen Telekom AG besteht, den Solarenergiepark an das öffentli-
che Telekommunikationsnetz der Deutschen Telekom AG anzu-
schließen. Gegebenenfalls ist dennoch die Anbindung an das Tele-
kommunikationsnetz der Deutschen Telekom AG auf freiwilliger 
Basis und unter der Voraussetzung der Kostenerstattung durch den 
Vorhabenträger möglich. Hierzu ist jedoch eine rechtzeitige und 
einvernehmliche Abstimmung des Vorhabenträgers mit der Deut-
schen Telekom AG erforderlich. Unsere Leitungen sind in der Regel 
mit einer Überdeckung von ca. 60 cm Innerorts, bis zu 90 cm au-
ßerorts, verlegt. Eine abweichende Tiefenlage ist wegen Kreuzun-
gen anderer Anlagen, infolge nachträglicher Veränderung der De-
ckung durch Straßenumbauten u. dgl. und aus anderen Gründen 
möglich. Sollten Sicherungs- bzw. Verlegemaßnahmen erforderlich 
sein, so sind diese rechtzeitig bei unserem Auftragseingang unter 
der nachfolgenden E-Mail-Adresse zu beantragen, damit für die 
Prüfung der Kostentragungspflicht und ggf. Erstellung der vertrag-
lichen Regelungen ein angemessener Zeitraum zur  
Verfügung steht: T_NL_Ost_PTI_23_Betrieb_1@telekom.de  
 
Achtung folgende Hinweise bitte an die beauftragten Tiefbaufirmen 
weiterleiten: 
 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen 
der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden werden 
und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der 

der Ausführungsplanung und der späteren Genehmi-
gung des Vorhabens zu berücksichtigen. 
Die Hinweise zur Einhaltung von Schutzabständen, zur 
Zugänglichkeit der TK-Leitungen und zur Beachtung 
der Kabelschutzanweisung sind sachgerecht und die-
nen der Vermeidung von Konflikten während der Bau-
ausführung. Die Gemeinde Ahlbeck wird sicherstellen, 
dass diese Anforderungen an den Investor und die be-
auftragten Tiefbaufirmen weitergegeben werden. 
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ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit 
möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkäs-
ten und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse so weit frei-
gehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabel-
ziehfahrzeugen angefahren werden können.  Es ist deshalb erfor-
derlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten 
über die Lage, der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen 
Telekommunikationslinien der Telekom informieren und einen 
Schachtschein einholen. Entweder über die Internetanwendung 
„Trassenauskunft Kabel“ (https://trassenauskunftkabel.tele-
kom.de )  oder unter der Mailadresse (planauskunft.nordost@tele-
kom.de). Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.  
Wie sie Kabelschäden vermeiden und wie sie reagieren müssen, 
wenn es zu einer Beschädigung kommen, finden sie in unserm „In-
foflyer für Tiefbaufirmen“. Hier empfehlen wir die App „Trassen De-
fender“, um schnell und unkompliziert diese bei der Deutschen Te-
lekom anzuzeigen. Die Kabelschutzanweisung der Deutschen Tele-
kom AG ist zu beachten. Für Fragen zum Inhalt unseres Schreibens 
stehen wir Ihnen unter den oben genannten Kontaktmöglichkeiten 
zur Verfügung. Diese Planunterlage sind nur für interne Zwecke zu 
benutzen und nicht an Dritte weiterzugeben. 

     
15.  Bundesamt für Infrastruktur, 

Umweltschutz und  
Dienstleistungen der  
Bundeswehr 
Referat Infra I 3 
Postfach 29 63 
53019 Bonn 

24.02.2025 Außerhalb des Truppenübungsplatzes (TrÜbPl) JÄGERBRÜCK ist die 
Errichtung eines Solarfeldes innerhalb des Standortübungsplatzes 
(StOÜbPl) RIETH geplant. Durch den Übungsbetrieb wird auf die 
erhöhten Immissionen aus Licht, Staub und Schall hingewiesen. Es 
kann hier zu einer Beaufschlagung der Solarmodule mit einer grö-
ßeren Menge Staub kommen. Es ist zudem mit Schalldruckpegeln 
von bis zu 100 dB zu rechnen. Die Bundeswehr bewertet das Bau-
vorhaben unter Auflagen als zustimmungsfähig. Es sind Solarfelder 
mit reflexionsarmer Oberflächenbeschichtung zu verbauen, um 
künftige Blendungen gegen Luftfahrzeuge zu vermeiden. Ich bitte 
Sie, mich über den weiteren Ausgang des Verfahrens unter Angabe 
meines Zeichens I-0160-25-BBP zu informieren.  

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Die Stellungnahme des Bundesamtes für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
enthält keine Einwände gegen die grundsätzliche Zu-
lässigkeit des Vorhabens, sondern formuliert techni-
sche Anforderungen zur Sicherstellung der militäri-
schen Nutzung angrenzender Flächen. Die Hinweise 
zur Staub- und Schallimmission sowie zur Blendwir-
kung wurden in den Umweltunterlagen berücksichtigt 
und sind in der Planung bereits durch entsprechende 
Maßnahmen (z. B. reflexionsarme Moduloberflächen) 
aufgegriffen worden. Die Gemeinde Ahlbeck wird si-
cherstellen, dass die Anforderungen der Bundeswehr 
im Rahmen der Ausführungsplanung und der späteren 
Genehmigung des Vorhabens berücksichtigt werden. 
Die Bitte um Information über den weiteren Verfah-
rensverlauf wird erfüllt. 
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16.  REMONDIS Vorpommern 
GmbH 
Feldstraße 7 
17373 Ueckermünde 

 Es liegt keine Stellungnahme vor.  

     
17.  Wasserstraßen- und  

Schifffahrtsamt  
Wamper Weg 5 
18439 Stralsund 

24.01.2025 Belange der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bun-
des werden durch Ihr Vorhaben im oben genannten Gebiet nicht 
berührt. Von Seiten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes 
Ostsee gibt es keine Hinweise bzw. Einwände. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Für den Inhalt des Bebauungsplanes ergibt sich kein 
Abwägungsbedarf. 

     
18.  Landesforst  

Mecklenburg-Vorpommern 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Fritz-Reuter-Platz 9 
17139 Malchin 

25.02.2025 Im Auftrag des Vorstandes der Landesforstanstalt Mecklenburg-
Vorpommern nehme ich zur vorgelegten Planung für den Geltungs-
bereich des Bundeswaldgesetzes (BWaldG) vom 2. Mai 1975 
(BGBI. IS. 1037), das zuletzt durch Artikel 112 des Gesetzes vom 
10. August 2021 (BGBI. I S. 3436) geändert worden ist und des 
Landeswaldgesetzes M-V (LWaldG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 27. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 870), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Mai 2021 (GVOBI. M-V S. 790, 794) 
geändert worden ist wie folgt Stellung: Die Überprüfung des o.g. 
Sachverhaltes hat ergeben, dass sich das geplante Vorhaben, im 
Zuständigkeitsbereich des Forstamtes Torgelow in Waldnähe befin-
det. Entsprechend § 20 LWaldG M-V ist zur Sicherung vor Gefahren 
durch Windwurf oder Waldbrand bei der Errichtung baulicher Anla-
gen ein Abstand von 30 Metern vom Wald einzuhalten.  
Der hier geplante Bebauungsplan halt den Abstand von 30 m zum 
Wald teilweise ein. Um den Waldabstand in Ihrer Planung einhalten 
zu können, sind die angrenzenden Waldflachen in der Übersichts-
karte der Waldflächen angrenzend an den B-Plan Nr. 7;2022 So-
larfeld Hammergraben" (siehe Anlage) dargestellt. Ausnahmen 
zum § 20 regelt die Verordnung zur Bestimmung von Ausnahmen 
bei der Einhaltung des Abstandes baulicher Anlagen zum Wald 
(Waldabstandsverordnung - WAbstVO M-V) vom 01. Februar 2025 
(GS Meckl.-Vorp. GI. Nr. 790- 2- 30; GVOBI. M-V Nr. 4 2025, S. 
55), hier genauer der § 2: Ausnahmen von der Einhaltung des 
Waldabstandes können zugelassen werden bei 6. Anlagen, die 
nicht zu Wohnzwecken oder nicht dem vorübergehenden Aufent-
halt von Menschen dienen, soweit gewährleistet ist, dass aufgrund 
der Eigenart der Anlage, der örtlichen Gegebenheiten oder geeig-
neter Maßnahmen der mit dem Waldabstand beabsichtigte Schutz-
zweck nicht erheblich beeinträchtigt wird. Für die bauliche Anlage 
eines Zaunes kann daher der gesetzliche Waldabstand von 30 Me-
tern auf Antrag unterschritten werden. Somit gibt es zum Bebau-
ungsplan Nr. 7/2022 „Solarfeld am Hammergraben" der Gemeinde 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Die Bedenken der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vor-
pommern hinsichtlich der Einhaltung des Waldabstan-
des sind nachvollziehbar und wurden im Rahmen der 
Erstellung des 2. Entwurfes mit Stand November 2025 
berücksichtigt. Die Festsetzungen des Bebauungsplans 
gewährleisten für alle baulichen Anlagen die Einhaltung 
eines Mindestabstandes von 30 m zum Wald. Für die 
Einfriedung des Plangebiets ist eine Unterschreitung 
des Waldabstandes vorgesehen, die gemäß § 2 
WAbstVO M-V rechtlich zulässig ist. Die Gemeinde wird 
im weiteren Verfahren sicherstellen, dass die Voraus-
setzungen für eine Ausnahmegenehmigung erfüllt sind 
und ggf. ein entsprechender Antrag gestellt wird. 
Die Stellungnahme enthält keine Einwände, die eine 
Änderung der Planung erforderlich machen. Die Hin-
weise zur Waldabstandsverordnung und zur Darstel-
lung der Waldflächen wurden im Zuge der Entwurfsbe-
arbeitung berücksichtigt. 
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Ahlbeck am geplanten Standort von Seiten des Forstamtes Torge-
low aus forsthoheitlicher und forstwirtschaftlicher Sicht die oben 
genannten Bedenken. 

     
19.  Wasser- und Bodenverband 

„Uecker-Haffküste“ 
Kastanienallee 1 a 
17373 Ueckermünde 

 Es liegt keine Stellungnahme vor.  

     
20.  Landesamt für Straßenbau 

und Verkehr M-V 
Erich-Schlesinger-Str. 35 
18059 Rostock 

 Es liegt keine Stellungnahme vor.  

     
21.  Gemeinde Hintersee 

über Amt Am Stettiner Haff 
Stettiner Straße 1 
17367 Eggesin 

 Es liegt keine Stellungnahme vor.  

     
22.  Gemeinde Luckow 

über Amt Am Stettiner Haff 
Stettiner Straße 1 
17367 Eggesin 

 Es liegt keine Stellungnahme vor.  

     
23.  Gascade Gastransport GmbH 

Leitungsauskunft 
Kölnische Straße 108-112 
34119 Kassel 

07.02.2025 Wir, die GASCADE Gastransport GmbH, antworten Ihnen zugleich 
auch im Namen und Auftrag der Anlagenbetreiber SEFE Energy 
GmbH (Rechtsnachfolgerin der WINGAS GmbH) sowie NEL Gas-
transport GmbH. Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine 
Beeinträchtigung unserer Anlagen teilen wir Ihnen mit, dass unsere 
Anlagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht betroffen sind. Dies 
schließt die Anlagen der v. g. Betreiber mit ein. Nachträgliche La-
geänderungen in der Projektplanung bedürfen eines erneuten An-
trags auf Zustimmung.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Die Stellungnahme der GASCADE Gastransport GmbH 
enthält keine Einwände gegen die Planung und bestä-
tigt die Nichtbetroffenheit der eigenen sowie der ver-
tretenen Anlagen. Die Hinweise zur Notwendigkeit ei-
nes erneuten Zustimmungsverfahrens bei Lageände-
rungen sind sachgerecht und werden im weiteren Ver-
fahren berücksichtigt. 
Da keine konkreten Forderungen oder Änderungswün-
sche geäußert wurden und die Planung keine Beein-
trächtigung bestehender Infrastruktur verursacht, ist 
eine Anpassung der Planung nicht erforderlich. 

     
24.  CEP Central European  

Petroleum GmbH 
Rosenstraße 2 
10178 Berlin 

 Es liegt keine Stellungnahme vor.  

     
25.  Stadt Eggesin 

Stettiner Straße 1 
17367 Eggesin 

 Es liegt keine Stellungnahme vor.  
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26.  GDMcom 

Maximilianallee 4 
04129 Leipzig 

27.01.2025 Bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDM-
com Auskunft zum angefragten Bereich für die folgenden Anlagen-
betreiber: 
 

 
1) Die Ferngas Netzgesellschaft mbH („FG“) ist Eigentümer und 
Betreiber der Anlagen der früheren Ferngas Thüringen-Sachsen 
GmbH („FGT“), der Erdgasversorgungsgesellschaft Thüringen-
Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft Thürin-
gen- Sachsen mbH (ETG). 
2) Wir weisen darauf hin, dass die Ihnen ggf. als Eigentümerin von 
Energieanlagen bekannte VNG – Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im 
Zuge gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal integrier-
ter Energieversorgungsunternehmen zum 01.03.2012 ihr Eigen-
tum an den dem Geschäftsbereich „Netz“ zuzuordnenden Energie-
anlagen auf die ONTRAS – VNG Gastransport GmbH (nunmehr fir-
mierend als ONTRAS Gastransport GmbH) und ihr Eigentum an den 
dem Geschäftsbereich „Speicher“ zuzuordnenden Energieanlagen 
auf die VNG Gasspeicher GmbH übertragen hat. Die VNG – Ver-
bundnetz Gas AG ist damit nicht mehr Eigentümerin von Energie-
anlagen. 
 
Diese Auskunft gilt nur für den dargestellten Bereich und nur für 
die Anlagen der vorgenannten Unternehmen, so dass noch mit An-
lagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen wei-
tere Auskünfte einzuholen sind! 
 
ONTRAS Gastransport GmbH  
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen) 
VNG Gasspeicher GmbH  
Erdgasspeicher Peissen GmbH Im angefragten Bereich befinden 
sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s 
oben genannten Anlagenbetreiber/s. Wir haben keine Einwände 
gegen das Vorhaben. 
 
Auflage: 
Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verla-
gert werden oder der Arbeitsraum die dargestellten 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Für den Inhalt des Bebauungsplanes ergibt sich kein 
Abwägungsbedarf. 
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Planungsgrenzen überschreiten, so ist es notwendig, eine erneute 
Anfrage durchzuführen. Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Bau-
maßnahmen vorgesehen sind, hat durch den Bauausführenden 
rechtzeitig  
- also mindestens 6 Wochen vor Baubeginn - eine erneute Anfrage 
zu erfolgen. 
 
Weitere Anlagenbetreiber 
Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Drit-
ter befinden können, für die GDMcom für die Auskunft nicht zu-
ständig ist. 

     
27.  Bundesnetzagentur 

Fehrbelliner Platz 3 
10707 Berlin 

23.01.2025 Da eine Betroffenheit des Richtfunks durch die Planung unwahr-
scheinlich ist, erfolgt unsererseits keine weitere Bewertung. Ein 
möglicher Grund dafür ist: 
 

1. Die Baumaßnahme weist eine geringe Bauhöhe auf. Es 
handelt sich dabei um einen Bebauungsplan mit einer Bau-
höhe von unter 20 Meter bzw. um eine Planung einer Solar- 
/ Photovoltaik-Freifläche. Eine Richtfunk- Untersuchung zu 
solchen Planungen ist nicht erforderlich. 

2. Entweder ist die Bauhöhe unbekannt oder es handelt sich 
um eine Maßnahme mit einer unveränderten Bauhöhe. 
Zum Beispiel: Flurbereinigung, Landschafts- / Naturschutz, 
unterirdische Leitung oder Aufhebungsverfahren.  

3. Flächennutzungspläne, Regionalpläne, Raumordnungs-
pläne oder Entwicklungsprogramme sind planungsrechtli-
che Maßnahmen, die sich in einem früheren Planungssta-
dium befinden. Im nachgelagerten Verfahren wird konkrete 
Baumaßnahme erneut angefragt. 
 

Zukünftig richten Sie bitte Ihre Anfragen zu Planungs- oder Geneh-
migungsverfahren an die zuständige Stelle unter folgender Ad-
resse: Bundesnetzagentur, Referat 814, Postfach 80 01, 53105 
Bonn oder unter der E-Mail-Adresse: verfahren.drit-
ter.nabeg@bnetza.de Die funktechnische Betreiber-Auskunft (u. a. 
Richtfunk) kann gesondert mittels unseres Formulars angefragt 
werden. Sie finden das Formular „Richtfunk-Bauleitplanung“ unter:  
www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachge-
biete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequen-
zen/Firmennetze/FormularRichtfunkBauleitpla-
nung.pdf?__blob=publicationFile&v=5 Das vollständig ausgefüllte 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Die Stellungnahme der Bundesnetzagentur bestätigt, 
dass die geplante Maßnahme aufgrund ihrer geringen 
Bauhöhe und ihres Charakters als Freiflächen-Photo-
voltaikanlage keine relevanten Auswirkungen auf 
Richtfunkverbindungen erwarten lässt. Die Einschät-
zung ist fachlich nachvollziehbar und deckt sich mit 
den Festsetzungen des Bebauungsplans sowie den An-
gaben in der Begründung und den Fachgutachten. 
Die Hinweise zur zukünftigen Verfahrensweise und zur 
Nutzung des Formulars „Richtfunk-Bauleitplanung“ 
sind für die Gemeinde Ahlbeck hilfreich und werden für 
künftige Verfahren berücksichtigt. Eine inhaltliche Än-
derung der Planung ist aufgrund dieser Stellungnahme 
nicht erforderlich. 
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Formular senden Sie bitte an die E-Mail-Adresse: richtfunk.bauleit-
planung@BNetzA.de 
 
Hinweise: 

(1) Für die Bearbeitung ist die Angabe der Koordinaten zwin-
gend erforderlich. Hierzu können Sie sich auch an den Pla-
nungsträger wenden.  

(2) Beachten Sie bitte das Merkblatt zur Beteiligung der Bun-
desnetzagentur an Verfahren Dritter unter: www.netzaus-
bau.de/Wissen/InformierenBeteiligen/VerfahrenDritter/de  

     
28.  Vodafone Kabel Deutschland 

GmbH 
Eckdrift 81 
19061 Schwerin 

 Es liegt keine Stellungnahme vor.  
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